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ERLAUBNIS

zur Arbeitnehmerüberlassung

Nach den §§ 1 und 2 des cesetzes zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (AüG)

wird der Firma

Vulkan Personalservice GmbH

Hamtorwall 14

41460 Neuss

DEUTSCHLAND

die seit 28. Juli 2011 geltende Erlaubnis zur überlassung von Arbeitnehmern ab dem

28. Juli 2020 unbefristet erteilt.

Arbetnehmeruberlassunq n Betriebe des Baugewetues f0rArbellen, die übtcheMe se von Arbere.i vertchtetwerden, ist unz! ässtg. S e st
zwlschen Behieben des Baugewerbes geslattel, wenf derverleihende Eetrieb nachweisrich seit mlndestens dreiJahren von dense ben Rah-
men- lnd Sozialkassenia tuerträgen odervon dere. Al gemeinverbindlichkeit edassl wird (§ 1 b AÜc). Dieser Nachweis ist mit Beginn des
Verleihs vom Vedeiher in geeigneierWeise vozuhatten.

Diese Erlaubnisurkunde ist Eigentum der Bu ndesageniur für Arbeit und autVerlangen zurückzuqeben.
Sie ist unaufgeforderi zurückzLrgeben, wenn die Ertaubnis ertischi.
E ne unbefrisiele Eraubn s erlisclt, wenn der Ver eiher von der Er a!bnis dreiJahre tang ketnen Gebralch gemachi hat.
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